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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52 Sportamt 52/131/2017/1 
 

Neufassung der Benutzungsordnung des Naherholungsgebietes Dechsendorfer 
Weiher 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Sportbeirat 02.05.2017 Ö Empfehlung  

Sportausschuss 02.05.2017 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

24.05.2017 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30 
 
 

I. Antrag 
 
Der Neufassung der „Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung des Naherholungsgebietes 
Dechsendorfer Weiher“ (siehe Anlage 1) wird zugestimmt.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Für den Badebetrieb bestand aufgrund der eingeschränkten Badeaufsicht ein Haftungsrisiko. 
Daher wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Mit der neuen Benutzungsordnung werden die 
Haftungsrisiken beseitigt. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Neufassung der Benutzungsordnung des Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Nutzungsbedingungen und die Verordnung für die Regelung des Gemeingebrauchs im 
Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher stammen aus dem Jahr 1976. Dabei sind Rege-
lungen enthalten, die zum Teil keine Anwendung mehr finden (z.B. Spiel- und Grillbereich 
Giesberg sind entfallen). Weiterhin ist dabei der Badebetrieb als Naturbad definiert. Die Nut-
zungsordnung geht davon aus, dass es sich bei den für den Badebetrieb vorgesehenen Zonen 
um Naturbäder handelt. Dies entspricht jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr der Rechtslage. 
Nach dem Merkblatt 94.12 „Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht in öffentlichen Naturbä-
dern während des Badebetriebes“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. und 
des BUNDESFACHVERBANDES ÖFFENTLICHE BÄDER E. V. ist eine Definition vorgesehen, 
die zwischen der Begrifflichkeit eines „Naturbades“ und einer „Badestelle“ unterscheidet.  
Das Sportamt hat im Jahr 2016 ein Gutachten durch die Deutsche Gesellschaft für das Bade-
wesen e.V. erstellen lassen. Dabei wird bestätigt, dass es sich am Dechsendorfer Weiher um 
eine Badestelle und nicht um ein Naturbad handelt. Vergleiche hierzu auch die Vorlage 
52/106/2016 Badeaufsicht Dechsendorfer Weiher (Anlage 2) 
An Badestellen muss eine Beaufsichtigung des Badebetriebes durch den Verkehrssicherungs-
pflichtigen nicht vorgehalten werden. Der Verkehrssicherungspflichtige kann einen Wasserret-
tungsdienst einrichten, z. B. bei hohem Badegastaufkommen. Dies ist nach wie vor durch eine 
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vertragliche Regelung mit der DLRG Dechsendorf an Wochenenden gewährleistet.  
Deshalb ermöglicht die neue Regelung dem Personal vor Ort, sich stärker mit Pflege der Anla-
ge und Unterhaltsarbeiten beschäftigen zu können. 
Auch die Suche nach geeignetem Personal wird künftig erleichtert. Das Rettungsschwimmer-
abzeichen in Silber ist nun nicht mehr Voraussetzung für die Besetzung dieser Stellen. Folglich 
lässt sich ableiten, dass bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben zur Verkehrssicherungs-
pflicht ein verbesserter Einsatz der Mitarbeiter möglich sein wird. 

 
 
 
Anlagen: 1: Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung des Naherholungsgebietes  

Dechsendorfer Weiher 
2: Vorlage 52/106/2016 Badeaufsicht Dechsendorfer Weiher 

 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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